
Autonome Provinz Bozen - Südtirol

Klassisches Sprachen- und Kunstgymnasium Bozen

Armando-Diaz-Str. 34

39100 Bozen

Provincia Autonoma di Bolzano - Alto Adige

Liceo classico, linguistico ed artistico Bolzano

Via Armando Diaz 34

39100 Bolzano

Ermächtgung betrefend den Abschluss eines direkten Vertrages für Lieferungen und Dienstleistungen gemäß 

dem Kodex der Verträge

fortlaufende Nr.: vom: 11.02.2026 20

Die Schulführungskraf hat in folgende Rechtsvorschrifen Einsicht genommen:

- der Artkel 32, Absatz 2 des Legislatvdekretes vom 18. April 2016, Nr. 50, in geltender Fassung (Kodex 

der öfentlichen Verträge), legt fest, dass die Vergabestellen vor dem Beginn eines Vergabeverfahrens, im 

Einklang mit ihrer Rechtsordnung, schriflich festlegen, einen Vertrag abzuschließen, führen in diesem 

Zusammenhang die wesentlichen Elemente des Vertrages und die Kriterien für die Auswahl der 

Vertragspartner an und sehen eine vereinfachte Form der Festlegung für den Abschluss eines direkten 

Vertrages vor;

- der Artkel 36, Absatz 2, Buchstabe a) des Legislatvdekretes vom18. April 2016, Nr. 50, sieht vor, dass 

Aufräge unter 40.000,00 Euro mitels Direktvergabe vergeben werden können;

- der Artkel 5, Absatz 6 des Landesgesetzes vom 17. Dezember 2015, Nr. 16, verpfichtet auch die 

Schulen auf die Vereinbarungen des Landes (Agentur für öfentliche Verträge) zurückzugreifen oder die 

vorgegebenen Preis- und Qualitätsparameter beim Erwerb von vergleichbaren Gütern und 

Dienstleistungen als nicht überschreitbare Schwelle heranzuziehen;

- der Artkel 25, Punkt 1, Buchstabe b, Absatz 1 (Verhandlungsverfahren ohne vorherige 

Veröfentlichung) des Landesgesetzes vom 17. Dezember 2015, Nr. 16, regelt die Anschafung von 

urheberechtlichen Produkten;

- das Landesgesetz vom 29. Juni 2000, Nr.12, in geltender Fassung, über die Autonomie der Schulen;

- der Titel II des Dekretes des Landeshauptmannes vom 13. Oktober 2017, Nr. 38, über die 

Geschäfstätgkeit der Schulen

und bestmmt den Abschluss des Vertrages für die Beschafung folgender Lieferungen oder 

Dienstleistungen:

Gegenstand:

Vertragspartner:

Voraussichtlicher Preis:

Begründung für die Lieferung oder die 

Dienstleistung:

Kopierpapier

Begründung der Auswahl des Vertragspartners:

Tinkhauser GmbH

Die Ware/Die Dienstleistung wurde über den elektronischen Markt 

Südtirols (EMS) angekauft.

 € 532,50

 €649,65

 €117,15

X Die Lieferung oder die Dienstleistung wird über eine Konvention des Landes angekauft.

Die Lieferung oder die Dienstleistung befindet sich in einer Konvention des Landes, kann aber über einen 

anderen Anbieter günstiger angekauft werden

Die Lieferung oder die Dienstleistung befindet sich in einer Konvention des Landes, diese entspricht aber nicht 

den qualitativen oder quantitativen Bedürfnissen

Die Lieferung oder die Dienstleistung befindet sich in keiner Konvention des Landes.

Die Referenz- oder Richtpreise des Landes sind höher als jener des ausgewählten Vertragspartners

Es gibt keinen Referenz- oder Richtpreis des Landes.
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Der Vertragspartner wird durch eine angemessene Marktanalyse ermittelt (die Ergebnisse der Marktanalyse 

aufbewahren).

Anderes:

festgestellt, dass die ausgewählte Firma bzw. die eingeladenen Firmen die allgemeinen Voraussetzungen erfüllt/erfüllen.

Die Schulführungskraft

(gezeichnet mit digitaler Unterschrift)

Martina Adami

Ermächtgung betrefend den Abschluss eines direkten Vertrages für Lieferungen und Dienstleistungen gemäß 

dem Kodex der Verträge

fortlaufende Nr.: vom: 28.01.2026 11

Die Schulführungskraf hat in folgende Rechtsvorschrifen Einsicht genommen:

- der Artkel 32, Absatz 2 des Legislatvdekretes vom 18. April 2016, Nr. 50, in geltender Fassung (Kodex 

der öfentlichen Verträge), legt fest, dass die Vergabestellen vor dem Beginn eines Vergabeverfahrens, im 

Einklang mit ihrer Rechtsordnung, schriflich festlegen, einen Vertrag abzuschließen, führen in diesem 

Zusammenhang die wesentlichen Elemente des Vertrages und die Kriterien für die Auswahl der 

Vertragspartner an und sehen eine vereinfachte Form der Festlegung für den Abschluss eines direkten 

Vertrages vor;

- der Artkel 36, Absatz 2, Buchstabe a) des Legislatvdekretes vom18. April 2016, Nr. 50, sieht vor, dass 

Aufräge unter 40.000,00 Euro mitels Direktvergabe vergeben werden können;

- der Artkel 5, Absatz 6 des Landesgesetzes vom 17. Dezember 2015, Nr. 16, verpfichtet auch die 

Schulen auf die Vereinbarungen des Landes (Agentur für öfentliche Verträge) zurückzugreifen oder die 

vorgegebenen Preis- und Qualitätsparameter beim Erwerb von vergleichbaren Gütern und 

Dienstleistungen als nicht überschreitbare Schwelle heranzuziehen;

- der Artkel 25, Punkt 1, Buchstabe b, Absatz 1 (Verhandlungsverfahren ohne vorherige 

Veröfentlichung) des Landesgesetzes vom 17. Dezember 2015, Nr. 16, regelt die Anschafung von 

urheberechtlichen Produkten;

- das Landesgesetz vom 29. Juni 2000, Nr.12, in geltender Fassung, über die Autonomie der Schulen;

- der Titel II des Dekretes des Landeshauptmannes vom 13. Oktober 2017, Nr. 38, über die 

Geschäfstätgkeit der Schulen

und bestmmt den Abschluss des Vertrages für die Beschafung folgender Lieferungen oder 

Dienstleistungen:

Gegenstand:

Vertragspartner:

Voraussichtlicher Preis:

Begründung für die Lieferung oder die 

Dienstleistung:

Fotolabor-Zubehör

Begründung der Auswahl des Vertragspartners:

TRIKON GmbH

 € 614,00

 €749,08

 €135,08

Die Lieferung oder die Dienstleistung wird über eine Konvention des Landes angekauft.
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Die Lieferung oder die Dienstleistung befindet sich in einer Konvention des Landes, kann aber über einen 

anderen Anbieter günstiger angekauft werden

Die Lieferung oder die Dienstleistung befindet sich in einer Konvention des Landes, diese entspricht aber nicht 

den qualitativen oder quantitativen Bedürfnissen

X Die Lieferung oder die Dienstleistung befindet sich in keiner Konvention des Landes.

Die Referenz- oder Richtpreise des Landes sind höher als jener des ausgewählten Vertragspartners

Es gibt keinen Referenz- oder Richtpreis des Landes.

Der Vertragspartner wird durch eine angemessene Marktanalyse ermittelt (die Ergebnisse der Marktanalyse 

aufbewahren).

X Anderes:

siehe Begründung

festgestellt, dass die ausgewählte Firma bzw. die eingeladenen Firmen die allgemeinen Voraussetzungen erfüllt/erfüllen.

Die Schulführungskraft

(gezeichnet mit digitaler Unterschrift)

Martina Adami

Ermächtgung betrefend den Abschluss eines direkten Vertrages für Lieferungen und Dienstleistungen gemäß 

dem Kodex der Verträge

fortlaufende Nr.: vom: 12.01.2026 4

Die Schulführungskraf hat in folgende Rechtsvorschrifen Einsicht genommen:

- der Artkel 32, Absatz 2 des Legislatvdekretes vom 18. April 2016, Nr. 50, in geltender Fassung (Kodex 

der öfentlichen Verträge), legt fest, dass die Vergabestellen vor dem Beginn eines Vergabeverfahrens, im 

Einklang mit ihrer Rechtsordnung, schriflich festlegen, einen Vertrag abzuschließen, führen in diesem 

Zusammenhang die wesentlichen Elemente des Vertrages und die Kriterien für die Auswahl der 

Vertragspartner an und sehen eine vereinfachte Form der Festlegung für den Abschluss eines direkten 

Vertrages vor;

- der Artkel 36, Absatz 2, Buchstabe a) des Legislatvdekretes vom18. April 2016, Nr. 50, sieht vor, dass 

Aufräge unter 40.000,00 Euro mitels Direktvergabe vergeben werden können;

- der Artkel 5, Absatz 6 des Landesgesetzes vom 17. Dezember 2015, Nr. 16, verpfichtet auch die 

Schulen auf die Vereinbarungen des Landes (Agentur für öfentliche Verträge) zurückzugreifen oder die 

vorgegebenen Preis- und Qualitätsparameter beim Erwerb von vergleichbaren Gütern und 

Dienstleistungen als nicht überschreitbare Schwelle heranzuziehen;

- der Artkel 25, Punkt 1, Buchstabe b, Absatz 1 (Verhandlungsverfahren ohne vorherige 

Veröfentlichung) des Landesgesetzes vom 17. Dezember 2015, Nr. 16, regelt die Anschafung von 

urheberechtlichen Produkten;

- das Landesgesetz vom 29. Juni 2000, Nr.12, in geltender Fassung, über die Autonomie der Schulen;

- der Titel II des Dekretes des Landeshauptmannes vom 13. Oktober 2017, Nr. 38, über die 

Geschäfstätgkeit der Schulen

und bestmmt den Abschluss des Vertrages für die Beschafung folgender Lieferungen oder 

Dienstleistungen:
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Gegenstand:

Vertragspartner:

Voraussichtlicher Preis:

Begründung für die Lieferung oder die 

Dienstleistung:

Miet- und Wartungsverträge Type „All In“ Fotokopiermaschinen

Begründung der Auswahl des Vertragspartners:

Novon GmbH

 € 8.500,00

 €10.370,00

 €1.870,00

Die Lieferung oder die Dienstleistung wird über eine Konvention des Landes angekauft.

Die Lieferung oder die Dienstleistung befindet sich in einer Konvention des Landes, kann aber über einen 

anderen Anbieter günstiger angekauft werden

Die Lieferung oder die Dienstleistung befindet sich in einer Konvention des Landes, diese entspricht aber nicht 

den qualitativen oder quantitativen Bedürfnissen

X Die Lieferung oder die Dienstleistung befindet sich in keiner Konvention des Landes.

Die Referenz- oder Richtpreise des Landes sind höher als jener des ausgewählten Vertragspartners

Es gibt keinen Referenz- oder Richtpreis des Landes.

Der Vertragspartner wird durch eine angemessene Marktanalyse ermittelt (die Ergebnisse der Marktanalyse 

aufbewahren).

X Anderes:

siehe Begründung

festgestellt, dass die ausgewählte Firma bzw. die eingeladenen Firmen die allgemeinen Voraussetzungen erfüllt/erfüllen.

Die Schulführungskraft

(gezeichnet mit digitaler Unterschrift)

Martina Adami

Ermächtgung betrefend den Abschluss eines direkten Vertrages für Lieferungen und Dienstleistungen gemäß 

dem Kodex der Verträge

fortlaufende Nr.: vom: 28.01.2026 12
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Die Schulführungskraf hat in folgende Rechtsvorschrifen Einsicht genommen:

- der Artkel 32, Absatz 2 des Legislatvdekretes vom 18. April 2016, Nr. 50, in geltender Fassung (Kodex 

der öfentlichen Verträge), legt fest, dass die Vergabestellen vor dem Beginn eines Vergabeverfahrens, im 

Einklang mit ihrer Rechtsordnung, schriflich festlegen, einen Vertrag abzuschließen, führen in diesem 

Zusammenhang die wesentlichen Elemente des Vertrages und die Kriterien für die Auswahl der 

Vertragspartner an und sehen eine vereinfachte Form der Festlegung für den Abschluss eines direkten 

Vertrages vor;

- der Artkel 36, Absatz 2, Buchstabe a) des Legislatvdekretes vom18. April 2016, Nr. 50, sieht vor, dass 

Aufräge unter 40.000,00 Euro mitels Direktvergabe vergeben werden können;

- der Artkel 5, Absatz 6 des Landesgesetzes vom 17. Dezember 2015, Nr. 16, verpfichtet auch die 

Schulen auf die Vereinbarungen des Landes (Agentur für öfentliche Verträge) zurückzugreifen oder die 

vorgegebenen Preis- und Qualitätsparameter beim Erwerb von vergleichbaren Gütern und 

Dienstleistungen als nicht überschreitbare Schwelle heranzuziehen;

- der Artkel 25, Punkt 1, Buchstabe b, Absatz 1 (Verhandlungsverfahren ohne vorherige 

Veröfentlichung) des Landesgesetzes vom 17. Dezember 2015, Nr. 16, regelt die Anschafung von 

urheberechtlichen Produkten;

- das Landesgesetz vom 29. Juni 2000, Nr.12, in geltender Fassung, über die Autonomie der Schulen;

- der Titel II des Dekretes des Landeshauptmannes vom 13. Oktober 2017, Nr. 38, über die 

Geschäfstätgkeit der Schulen

und bestmmt den Abschluss des Vertrages für die Beschafung folgender Lieferungen oder 

Dienstleistungen:

Gegenstand:

Vertragspartner:

Voraussichtlicher Preis:

Begründung für die Lieferung oder die 

Dienstleistung:

IT-Geräte

Begründung der Auswahl des Vertragspartners:

ACS Data Systems AG

Die Ware/Die Dienstleistung wurde über den elektronischen Markt 

Südtirols (EMS) angekauft.

 € 59.951,50

 €73.140,83

 €13.189,33

Die Lieferung oder die Dienstleistung wird über eine Konvention des Landes angekauft.

Die Lieferung oder die Dienstleistung befindet sich in einer Konvention des Landes, kann aber über einen 

anderen Anbieter günstiger angekauft werden

Die Lieferung oder die Dienstleistung befindet sich in einer Konvention des Landes, diese entspricht aber nicht 

den qualitativen oder quantitativen Bedürfnissen

X Die Lieferung oder die Dienstleistung befindet sich in keiner Konvention des Landes.

Die Referenz- oder Richtpreise des Landes sind höher als jener des ausgewählten Vertragspartners

Es gibt keinen Referenz- oder Richtpreis des Landes.

X Der Vertragspartner wird durch eine angemessene Marktanalyse ermittelt (die Ergebnisse der Marktanalyse 

aufbewahren).

X Anderes:

siehe Begründung
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festgestellt, dass die ausgewählte Firma bzw. die eingeladenen Firmen die allgemeinen Voraussetzungen erfüllt/erfüllen.

Die Schulführungskraft

(gezeichnet mit digitaler Unterschrift)

Martina Adami

Ermächtgung betrefend den Abschluss eines direkten Vertrages für Lieferungen und Dienstleistungen gemäß 

dem Kodex der Verträge

fortlaufende Nr.: vom: 10.02.2026 15

Die Schulführungskraf hat in folgende Rechtsvorschrifen Einsicht genommen:

- der Artkel 32, Absatz 2 des Legislatvdekretes vom 18. April 2016, Nr. 50, in geltender Fassung (Kodex 

der öfentlichen Verträge), legt fest, dass die Vergabestellen vor dem Beginn eines Vergabeverfahrens, im 

Einklang mit ihrer Rechtsordnung, schriflich festlegen, einen Vertrag abzuschließen, führen in diesem 

Zusammenhang die wesentlichen Elemente des Vertrages und die Kriterien für die Auswahl der 

Vertragspartner an und sehen eine vereinfachte Form der Festlegung für den Abschluss eines direkten 

Vertrages vor;

- der Artkel 36, Absatz 2, Buchstabe a) des Legislatvdekretes vom18. April 2016, Nr. 50, sieht vor, dass 

Aufräge unter 40.000,00 Euro mitels Direktvergabe vergeben werden können;

- der Artkel 5, Absatz 6 des Landesgesetzes vom 17. Dezember 2015, Nr. 16, verpfichtet auch die 

Schulen auf die Vereinbarungen des Landes (Agentur für öfentliche Verträge) zurückzugreifen oder die 

vorgegebenen Preis- und Qualitätsparameter beim Erwerb von vergleichbaren Gütern und 

Dienstleistungen als nicht überschreitbare Schwelle heranzuziehen;

- der Artkel 25, Punkt 1, Buchstabe b, Absatz 1 (Verhandlungsverfahren ohne vorherige 

Veröfentlichung) des Landesgesetzes vom 17. Dezember 2015, Nr. 16, regelt die Anschafung von 

urheberechtlichen Produkten;

- das Landesgesetz vom 29. Juni 2000, Nr.12, in geltender Fassung, über die Autonomie der Schulen;

- der Titel II des Dekretes des Landeshauptmannes vom 13. Oktober 2017, Nr. 38, über die 

Geschäfstätgkeit der Schulen

und bestmmt den Abschluss des Vertrages für die Beschafung folgender Lieferungen oder 

Dienstleistungen:

Gegenstand:

Vertragspartner:

Voraussichtlicher Preis:

Begründung für die Lieferung oder die 

Dienstleistung:

Reinigungsmaterial/-ausrüstung

Begründung der Auswahl des Vertragspartners:

Ress Multiservices S.r.l.

 € 3.557,67

 €4.323,70

 €766,03

Die Lieferung oder die Dienstleistung wird über eine Konvention des Landes angekauft.

Die Lieferung oder die Dienstleistung befindet sich in einer Konvention des Landes, kann aber über einen 

anderen Anbieter günstiger angekauft werden

Die Lieferung oder die Dienstleistung befindet sich in einer Konvention des Landes, diese entspricht aber nicht 

den qualitativen oder quantitativen Bedürfnissen
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X Die Lieferung oder die Dienstleistung befindet sich in keiner Konvention des Landes.

Die Referenz- oder Richtpreise des Landes sind höher als jener des ausgewählten Vertragspartners

Es gibt keinen Referenz- oder Richtpreis des Landes.

X Der Vertragspartner wird durch eine angemessene Marktanalyse ermittelt (die Ergebnisse der Marktanalyse 

aufbewahren).

X Anderes:

siehe Begründung

festgestellt, dass die ausgewählte Firma bzw. die eingeladenen Firmen die allgemeinen Voraussetzungen erfüllt/erfüllen.

Die Schulführungskraft

(gezeichnet mit digitaler Unterschrift)

Martina Adami

Ermächtgung betrefend den Abschluss eines direkten Vertrages für Lieferungen und Dienstleistungen gemäß 

dem Kodex der Verträge

fortlaufende Nr.: vom: 09.01.2026 3

Die Schulführungskraf hat in folgende Rechtsvorschrifen Einsicht genommen:

- der Artkel 32, Absatz 2 des Legislatvdekretes vom 18. April 2016, Nr. 50, in geltender Fassung (Kodex 

der öfentlichen Verträge), legt fest, dass die Vergabestellen vor dem Beginn eines Vergabeverfahrens, im 

Einklang mit ihrer Rechtsordnung, schriflich festlegen, einen Vertrag abzuschließen, führen in diesem 

Zusammenhang die wesentlichen Elemente des Vertrages und die Kriterien für die Auswahl der 

Vertragspartner an und sehen eine vereinfachte Form der Festlegung für den Abschluss eines direkten 

Vertrages vor;

- der Artkel 36, Absatz 2, Buchstabe a) des Legislatvdekretes vom18. April 2016, Nr. 50, sieht vor, dass 

Aufräge unter 40.000,00 Euro mitels Direktvergabe vergeben werden können;

- der Artkel 5, Absatz 6 des Landesgesetzes vom 17. Dezember 2015, Nr. 16, verpfichtet auch die 

Schulen auf die Vereinbarungen des Landes (Agentur für öfentliche Verträge) zurückzugreifen oder die 

vorgegebenen Preis- und Qualitätsparameter beim Erwerb von vergleichbaren Gütern und 

Dienstleistungen als nicht überschreitbare Schwelle heranzuziehen;

- der Artkel 25, Punkt 1, Buchstabe b, Absatz 1 (Verhandlungsverfahren ohne vorherige 

Veröfentlichung) des Landesgesetzes vom 17. Dezember 2015, Nr. 16, regelt die Anschafung von 

urheberechtlichen Produkten;

- das Landesgesetz vom 29. Juni 2000, Nr.12, in geltender Fassung, über die Autonomie der Schulen;

- der Titel II des Dekretes des Landeshauptmannes vom 13. Oktober 2017, Nr. 38, über die 

Geschäfstätgkeit der Schulen

und bestmmt den Abschluss des Vertrages für die Beschafung folgender Lieferungen oder 

Dienstleistungen:
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Gegenstand:

Vertragspartner:

Voraussichtlicher Preis:

Begründung für die Lieferung oder die 

Dienstleistung:

Hotelübernachtung - externer Referent

Begründung der Auswahl des Vertragspartners:

Parkhotel Luna-Mondschein des Mayr Stefan & Co. KG

 € 161,50

 €161,50

 €0,00

Die Lieferung oder die Dienstleistung wird über eine Konvention des Landes angekauft.

Die Lieferung oder die Dienstleistung befindet sich in einer Konvention des Landes, kann aber über einen 

anderen Anbieter günstiger angekauft werden

Die Lieferung oder die Dienstleistung befindet sich in einer Konvention des Landes, diese entspricht aber nicht 

den qualitativen oder quantitativen Bedürfnissen

X Die Lieferung oder die Dienstleistung befindet sich in keiner Konvention des Landes.

Die Referenz- oder Richtpreise des Landes sind höher als jener des ausgewählten Vertragspartners

Es gibt keinen Referenz- oder Richtpreis des Landes.

Der Vertragspartner wird durch eine angemessene Marktanalyse ermittelt (die Ergebnisse der Marktanalyse 

aufbewahren).

X Anderes:

siehe Begründung

festgestellt, dass die ausgewählte Firma bzw. die eingeladenen Firmen die allgemeinen Voraussetzungen erfüllt/erfüllen.

Die Schulführungskraft

(gezeichnet mit digitaler Unterschrift)

Martina Adami

Ermächtgung betrefend den Abschluss eines direkten Vertrages für Lieferungen und Dienstleistungen gemäß 

dem Kodex der Verträge

fortlaufende Nr.: vom: 22.01.2026 9
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Die Schulführungskraf hat in folgende Rechtsvorschrifen Einsicht genommen:

- der Artkel 32, Absatz 2 des Legislatvdekretes vom 18. April 2016, Nr. 50, in geltender Fassung (Kodex 

der öfentlichen Verträge), legt fest, dass die Vergabestellen vor dem Beginn eines Vergabeverfahrens, im 

Einklang mit ihrer Rechtsordnung, schriflich festlegen, einen Vertrag abzuschließen, führen in diesem 

Zusammenhang die wesentlichen Elemente des Vertrages und die Kriterien für die Auswahl der 

Vertragspartner an und sehen eine vereinfachte Form der Festlegung für den Abschluss eines direkten 

Vertrages vor;

- der Artkel 36, Absatz 2, Buchstabe a) des Legislatvdekretes vom18. April 2016, Nr. 50, sieht vor, dass 

Aufräge unter 40.000,00 Euro mitels Direktvergabe vergeben werden können;

- der Artkel 5, Absatz 6 des Landesgesetzes vom 17. Dezember 2015, Nr. 16, verpfichtet auch die 

Schulen auf die Vereinbarungen des Landes (Agentur für öfentliche Verträge) zurückzugreifen oder die 

vorgegebenen Preis- und Qualitätsparameter beim Erwerb von vergleichbaren Gütern und 

Dienstleistungen als nicht überschreitbare Schwelle heranzuziehen;

- der Artkel 25, Punkt 1, Buchstabe b, Absatz 1 (Verhandlungsverfahren ohne vorherige 

Veröfentlichung) des Landesgesetzes vom 17. Dezember 2015, Nr. 16, regelt die Anschafung von 

urheberechtlichen Produkten;

- das Landesgesetz vom 29. Juni 2000, Nr.12, in geltender Fassung, über die Autonomie der Schulen;

- der Titel II des Dekretes des Landeshauptmannes vom 13. Oktober 2017, Nr. 38, über die 

Geschäfstätgkeit der Schulen

und bestmmt den Abschluss des Vertrages für die Beschafung folgender Lieferungen oder 

Dienstleistungen:

Gegenstand:

Vertragspartner:

Voraussichtlicher Preis:

Begründung für die Lieferung oder die 

Dienstleistung:

Aktualisierung Website

Begründung der Auswahl des Vertragspartners:

P22-Stefan Pattis

 € 864,00

 €864,00

 €0,00

Die Lieferung oder die Dienstleistung wird über eine Konvention des Landes angekauft.

Die Lieferung oder die Dienstleistung befindet sich in einer Konvention des Landes, kann aber über einen 

anderen Anbieter günstiger angekauft werden

Die Lieferung oder die Dienstleistung befindet sich in einer Konvention des Landes, diese entspricht aber nicht 

den qualitativen oder quantitativen Bedürfnissen

X Die Lieferung oder die Dienstleistung befindet sich in keiner Konvention des Landes.

Die Referenz- oder Richtpreise des Landes sind höher als jener des ausgewählten Vertragspartners

Es gibt keinen Referenz- oder Richtpreis des Landes.

Der Vertragspartner wird durch eine angemessene Marktanalyse ermittelt (die Ergebnisse der Marktanalyse 

aufbewahren).

X Anderes:

siehe Begründung

grgleom299



Autonome Provinz Bozen - Südtirol

Klassisches Sprachen- und Kunstgymnasium Bozen

Armando-Diaz-Str. 34

39100 Bozen

Provincia Autonoma di Bolzano - Alto Adige

Liceo classico, linguistico ed artistico Bolzano

Via Armando Diaz 34

39100 Bolzano

festgestellt, dass die ausgewählte Firma bzw. die eingeladenen Firmen die allgemeinen Voraussetzungen erfüllt/erfüllen.

Die Schulführungskraft

(gezeichnet mit digitaler Unterschrift)

Martina Adami

Ermächtgung betrefend den Abschluss eines direkten Vertrages für Lieferungen und Dienstleistungen gemäß 

dem Kodex der Verträge

fortlaufende Nr.: vom: 12.02.2026 16

Die Schulführungskraf hat in folgende Rechtsvorschrifen Einsicht genommen:

- der Artkel 32, Absatz 2 des Legislatvdekretes vom 18. April 2016, Nr. 50, in geltender Fassung (Kodex 

der öfentlichen Verträge), legt fest, dass die Vergabestellen vor dem Beginn eines Vergabeverfahrens, im 

Einklang mit ihrer Rechtsordnung, schriflich festlegen, einen Vertrag abzuschließen, führen in diesem 

Zusammenhang die wesentlichen Elemente des Vertrages und die Kriterien für die Auswahl der 

Vertragspartner an und sehen eine vereinfachte Form der Festlegung für den Abschluss eines direkten 

Vertrages vor;

- der Artkel 36, Absatz 2, Buchstabe a) des Legislatvdekretes vom18. April 2016, Nr. 50, sieht vor, dass 

Aufräge unter 40.000,00 Euro mitels Direktvergabe vergeben werden können;

- der Artkel 5, Absatz 6 des Landesgesetzes vom 17. Dezember 2015, Nr. 16, verpfichtet auch die 

Schulen auf die Vereinbarungen des Landes (Agentur für öfentliche Verträge) zurückzugreifen oder die 

vorgegebenen Preis- und Qualitätsparameter beim Erwerb von vergleichbaren Gütern und 

Dienstleistungen als nicht überschreitbare Schwelle heranzuziehen;

- der Artkel 25, Punkt 1, Buchstabe b, Absatz 1 (Verhandlungsverfahren ohne vorherige 

Veröfentlichung) des Landesgesetzes vom 17. Dezember 2015, Nr. 16, regelt die Anschafung von 

urheberechtlichen Produkten;

- das Landesgesetz vom 29. Juni 2000, Nr.12, in geltender Fassung, über die Autonomie der Schulen;

- der Titel II des Dekretes des Landeshauptmannes vom 13. Oktober 2017, Nr. 38, über die 

Geschäfstätgkeit der Schulen

und bestmmt den Abschluss des Vertrages für die Beschafung folgender Lieferungen oder 

Dienstleistungen:

Gegenstand:

Vertragspartner:

Voraussichtlicher Preis:

Begründung für die Lieferung oder die 

Dienstleistung:

Funktionskontrolle Reinigungsmaschine

Begründung der Auswahl des Vertragspartners:

Hygan GmbH

 € 1.370,90

 €1.672,50

 €301,60

Die Lieferung oder die Dienstleistung wird über eine Konvention des Landes angekauft.

Die Lieferung oder die Dienstleistung befindet sich in einer Konvention des Landes, kann aber über einen 

anderen Anbieter günstiger angekauft werden

Die Lieferung oder die Dienstleistung befindet sich in einer Konvention des Landes, diese entspricht aber nicht 

den qualitativen oder quantitativen Bedürfnissen

grgleom2910



Autonome Provinz Bozen - Südtirol

Klassisches Sprachen- und Kunstgymnasium Bozen

Armando-Diaz-Str. 34

39100 Bozen

Provincia Autonoma di Bolzano - Alto Adige

Liceo classico, linguistico ed artistico Bolzano

Via Armando Diaz 34

39100 Bolzano

X Die Lieferung oder die Dienstleistung befindet sich in keiner Konvention des Landes.

Die Referenz- oder Richtpreise des Landes sind höher als jener des ausgewählten Vertragspartners

Es gibt keinen Referenz- oder Richtpreis des Landes.

Der Vertragspartner wird durch eine angemessene Marktanalyse ermittelt (die Ergebnisse der Marktanalyse 

aufbewahren).

X Anderes:

siehe Begründung

festgestellt, dass die ausgewählte Firma bzw. die eingeladenen Firmen die allgemeinen Voraussetzungen erfüllt/erfüllen.

Die Schulführungskraft

(gezeichnet mit digitaler Unterschrift)

Martina Adami

Ermächtgung betrefend den Abschluss eines direkten Vertrages für Lieferungen und Dienstleistungen gemäß 

dem Kodex der Verträge

fortlaufende Nr.: vom: 05.03.2026 21

Die Schulführungskraf hat in folgende Rechtsvorschrifen Einsicht genommen:

- der Artkel 32, Absatz 2 des Legislatvdekretes vom 18. April 2016, Nr. 50, in geltender Fassung (Kodex 

der öfentlichen Verträge), legt fest, dass die Vergabestellen vor dem Beginn eines Vergabeverfahrens, im 

Einklang mit ihrer Rechtsordnung, schriflich festlegen, einen Vertrag abzuschließen, führen in diesem 

Zusammenhang die wesentlichen Elemente des Vertrages und die Kriterien für die Auswahl der 

Vertragspartner an und sehen eine vereinfachte Form der Festlegung für den Abschluss eines direkten 

Vertrages vor;

- der Artkel 36, Absatz 2, Buchstabe a) des Legislatvdekretes vom18. April 2016, Nr. 50, sieht vor, dass 

Aufräge unter 40.000,00 Euro mitels Direktvergabe vergeben werden können;

- der Artkel 5, Absatz 6 des Landesgesetzes vom 17. Dezember 2015, Nr. 16, verpfichtet auch die 

Schulen auf die Vereinbarungen des Landes (Agentur für öfentliche Verträge) zurückzugreifen oder die 

vorgegebenen Preis- und Qualitätsparameter beim Erwerb von vergleichbaren Gütern und 

Dienstleistungen als nicht überschreitbare Schwelle heranzuziehen;

- der Artkel 25, Punkt 1, Buchstabe b, Absatz 1 (Verhandlungsverfahren ohne vorherige 

Veröfentlichung) des Landesgesetzes vom 17. Dezember 2015, Nr. 16, regelt die Anschafung von 

urheberechtlichen Produkten;

- das Landesgesetz vom 29. Juni 2000, Nr.12, in geltender Fassung, über die Autonomie der Schulen;

- der Titel II des Dekretes des Landeshauptmannes vom 13. Oktober 2017, Nr. 38, über die 

Geschäfstätgkeit der Schulen

und bestmmt den Abschluss des Vertrages für die Beschafung folgender Lieferungen oder 

Dienstleistungen:

grgleom2911



Autonome Provinz Bozen - Südtirol

Klassisches Sprachen- und Kunstgymnasium Bozen

Armando-Diaz-Str. 34

39100 Bozen

Provincia Autonoma di Bolzano - Alto Adige

Liceo classico, linguistico ed artistico Bolzano

Via Armando Diaz 34

39100 Bolzano

Gegenstand:

Vertragspartner:

Voraussichtlicher Preis:

Begründung für die Lieferung oder die 

Dienstleistung:

Verbrauchsartikel Kunstwerkstätten

Begründung der Auswahl des Vertragspartners:

Tesitalia di Ruzzante Patrizio & C. S.n.c.

 € 191,68

 €233,85

 €42,17

Die Lieferung oder die Dienstleistung wird über eine Konvention des Landes angekauft.

Die Lieferung oder die Dienstleistung befindet sich in einer Konvention des Landes, kann aber über einen 

anderen Anbieter günstiger angekauft werden

Die Lieferung oder die Dienstleistung befindet sich in einer Konvention des Landes, diese entspricht aber nicht 

den qualitativen oder quantitativen Bedürfnissen

X Die Lieferung oder die Dienstleistung befindet sich in keiner Konvention des Landes.

Die Referenz- oder Richtpreise des Landes sind höher als jener des ausgewählten Vertragspartners

Es gibt keinen Referenz- oder Richtpreis des Landes.

Der Vertragspartner wird durch eine angemessene Marktanalyse ermittelt (die Ergebnisse der Marktanalyse 

aufbewahren).

X Anderes:

siehe Begründung

festgestellt, dass die ausgewählte Firma bzw. die eingeladenen Firmen die allgemeinen Voraussetzungen erfüllt/erfüllen.

Die Schulführungskraft

(gezeichnet mit digitaler Unterschrift)

Martina Adami

Ermächtgung betrefend den Abschluss eines direkten Vertrages für Lieferungen und Dienstleistungen gemäß 

dem Kodex der Verträge

fortlaufende Nr.: vom: 09.03.2026 23

grgleom2912



Autonome Provinz Bozen - Südtirol

Klassisches Sprachen- und Kunstgymnasium Bozen

Armando-Diaz-Str. 34

39100 Bozen

Provincia Autonoma di Bolzano - Alto Adige

Liceo classico, linguistico ed artistico Bolzano

Via Armando Diaz 34

39100 Bolzano

Die Schulführungskraf hat in folgende Rechtsvorschrifen Einsicht genommen:

- der Artkel 32, Absatz 2 des Legislatvdekretes vom 18. April 2016, Nr. 50, in geltender Fassung (Kodex 

der öfentlichen Verträge), legt fest, dass die Vergabestellen vor dem Beginn eines Vergabeverfahrens, im 

Einklang mit ihrer Rechtsordnung, schriflich festlegen, einen Vertrag abzuschließen, führen in diesem 

Zusammenhang die wesentlichen Elemente des Vertrages und die Kriterien für die Auswahl der 

Vertragspartner an und sehen eine vereinfachte Form der Festlegung für den Abschluss eines direkten 

Vertrages vor;

- der Artkel 36, Absatz 2, Buchstabe a) des Legislatvdekretes vom18. April 2016, Nr. 50, sieht vor, dass 

Aufräge unter 40.000,00 Euro mitels Direktvergabe vergeben werden können;

- der Artkel 5, Absatz 6 des Landesgesetzes vom 17. Dezember 2015, Nr. 16, verpfichtet auch die 

Schulen auf die Vereinbarungen des Landes (Agentur für öfentliche Verträge) zurückzugreifen oder die 

vorgegebenen Preis- und Qualitätsparameter beim Erwerb von vergleichbaren Gütern und 

Dienstleistungen als nicht überschreitbare Schwelle heranzuziehen;

- der Artkel 25, Punkt 1, Buchstabe b, Absatz 1 (Verhandlungsverfahren ohne vorherige 

Veröfentlichung) des Landesgesetzes vom 17. Dezember 2015, Nr. 16, regelt die Anschafung von 

urheberechtlichen Produkten;

- das Landesgesetz vom 29. Juni 2000, Nr.12, in geltender Fassung, über die Autonomie der Schulen;

- der Titel II des Dekretes des Landeshauptmannes vom 13. Oktober 2017, Nr. 38, über die 

Geschäfstätgkeit der Schulen

und bestmmt den Abschluss des Vertrages für die Beschafung folgender Lieferungen oder 

Dienstleistungen:

Gegenstand:

Vertragspartner:

Voraussichtlicher Preis:

Begründung für die Lieferung oder die 

Dienstleistung:

Erasmus+-Lehrermobilität Österreich

Begründung der Auswahl des Vertragspartners:

Primus Touristik OHG des Silbernagl Anton & Co.

 € 278,00

 €278,00

 €0,00

Die Lieferung oder die Dienstleistung wird über eine Konvention des Landes angekauft.

Die Lieferung oder die Dienstleistung befindet sich in einer Konvention des Landes, kann aber über einen 

anderen Anbieter günstiger angekauft werden

Die Lieferung oder die Dienstleistung befindet sich in einer Konvention des Landes, diese entspricht aber nicht 

den qualitativen oder quantitativen Bedürfnissen

X Die Lieferung oder die Dienstleistung befindet sich in keiner Konvention des Landes.

Die Referenz- oder Richtpreise des Landes sind höher als jener des ausgewählten Vertragspartners

Es gibt keinen Referenz- oder Richtpreis des Landes.

Der Vertragspartner wird durch eine angemessene Marktanalyse ermittelt (die Ergebnisse der Marktanalyse 

aufbewahren).

X Anderes:

siehe Begründung
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Autonome Provinz Bozen - Südtirol

Klassisches Sprachen- und Kunstgymnasium Bozen

Armando-Diaz-Str. 34

39100 Bozen

Provincia Autonoma di Bolzano - Alto Adige

Liceo classico, linguistico ed artistico Bolzano

Via Armando Diaz 34

39100 Bolzano

festgestellt, dass die ausgewählte Firma bzw. die eingeladenen Firmen die allgemeinen Voraussetzungen erfüllt/erfüllen.

Die Schulführungskraft

(gezeichnet mit digitaler Unterschrift)

Martina Adami

Ermächtgung betrefend den Abschluss eines direkten Vertrages für Lieferungen und Dienstleistungen gemäß 

dem Kodex der Verträge

fortlaufende Nr.: vom: 23.01.2026 10

Die Schulführungskraf hat in folgende Rechtsvorschrifen Einsicht genommen:

- der Artkel 32, Absatz 2 des Legislatvdekretes vom 18. April 2016, Nr. 50, in geltender Fassung (Kodex 

der öfentlichen Verträge), legt fest, dass die Vergabestellen vor dem Beginn eines Vergabeverfahrens, im 

Einklang mit ihrer Rechtsordnung, schriflich festlegen, einen Vertrag abzuschließen, führen in diesem 

Zusammenhang die wesentlichen Elemente des Vertrages und die Kriterien für die Auswahl der 

Vertragspartner an und sehen eine vereinfachte Form der Festlegung für den Abschluss eines direkten 

Vertrages vor;

- der Artkel 36, Absatz 2, Buchstabe a) des Legislatvdekretes vom18. April 2016, Nr. 50, sieht vor, dass 

Aufräge unter 40.000,00 Euro mitels Direktvergabe vergeben werden können;

- der Artkel 5, Absatz 6 des Landesgesetzes vom 17. Dezember 2015, Nr. 16, verpfichtet auch die 

Schulen auf die Vereinbarungen des Landes (Agentur für öfentliche Verträge) zurückzugreifen oder die 

vorgegebenen Preis- und Qualitätsparameter beim Erwerb von vergleichbaren Gütern und 

Dienstleistungen als nicht überschreitbare Schwelle heranzuziehen;

- der Artkel 25, Punkt 1, Buchstabe b, Absatz 1 (Verhandlungsverfahren ohne vorherige 

Veröfentlichung) des Landesgesetzes vom 17. Dezember 2015, Nr. 16, regelt die Anschafung von 

urheberechtlichen Produkten;

- das Landesgesetz vom 29. Juni 2000, Nr.12, in geltender Fassung, über die Autonomie der Schulen;

- der Titel II des Dekretes des Landeshauptmannes vom 13. Oktober 2017, Nr. 38, über die 

Geschäfstätgkeit der Schulen

und bestmmt den Abschluss des Vertrages für die Beschafung folgender Lieferungen oder 

Dienstleistungen:

Gegenstand:

Vertragspartner:

Voraussichtlicher Preis:

Begründung für die Lieferung oder die 

Dienstleistung:

Ton für Kunstwerkstatt

Begründung der Auswahl des Vertragspartners:

Ceramica Cecchetto S.r.l.

 € 1.305,92

 €1.593,22

 €287,30

Die Lieferung oder die Dienstleistung wird über eine Konvention des Landes angekauft.

Die Lieferung oder die Dienstleistung befindet sich in einer Konvention des Landes, kann aber über einen 

anderen Anbieter günstiger angekauft werden

Die Lieferung oder die Dienstleistung befindet sich in einer Konvention des Landes, diese entspricht aber nicht 

den qualitativen oder quantitativen Bedürfnissen

grgleom2914



Autonome Provinz Bozen - Südtirol

Klassisches Sprachen- und Kunstgymnasium Bozen

Armando-Diaz-Str. 34

39100 Bozen

Provincia Autonoma di Bolzano - Alto Adige

Liceo classico, linguistico ed artistico Bolzano

Via Armando Diaz 34

39100 Bolzano

X Die Lieferung oder die Dienstleistung befindet sich in keiner Konvention des Landes.

Die Referenz- oder Richtpreise des Landes sind höher als jener des ausgewählten Vertragspartners

Es gibt keinen Referenz- oder Richtpreis des Landes.

X Der Vertragspartner wird durch eine angemessene Marktanalyse ermittelt (die Ergebnisse der Marktanalyse 

aufbewahren).

X Anderes:

siehe Begründung

festgestellt, dass die ausgewählte Firma bzw. die eingeladenen Firmen die allgemeinen Voraussetzungen erfüllt/erfüllen.

Die Schulführungskraft

(gezeichnet mit digitaler Unterschrift)

Martina Adami

Ermächtgung betrefend den Abschluss eines direkten Vertrages für Lieferungen und Dienstleistungen gemäß 

dem Kodex der Verträge

fortlaufende Nr.: vom: 13.02.2026 17

Die Schulführungskraf hat in folgende Rechtsvorschrifen Einsicht genommen:

- der Artkel 32, Absatz 2 des Legislatvdekretes vom 18. April 2016, Nr. 50, in geltender Fassung (Kodex 

der öfentlichen Verträge), legt fest, dass die Vergabestellen vor dem Beginn eines Vergabeverfahrens, im 

Einklang mit ihrer Rechtsordnung, schriflich festlegen, einen Vertrag abzuschließen, führen in diesem 

Zusammenhang die wesentlichen Elemente des Vertrages und die Kriterien für die Auswahl der 

Vertragspartner an und sehen eine vereinfachte Form der Festlegung für den Abschluss eines direkten 

Vertrages vor;

- der Artkel 36, Absatz 2, Buchstabe a) des Legislatvdekretes vom18. April 2016, Nr. 50, sieht vor, dass 

Aufräge unter 40.000,00 Euro mitels Direktvergabe vergeben werden können;

- der Artkel 5, Absatz 6 des Landesgesetzes vom 17. Dezember 2015, Nr. 16, verpfichtet auch die 

Schulen auf die Vereinbarungen des Landes (Agentur für öfentliche Verträge) zurückzugreifen oder die 

vorgegebenen Preis- und Qualitätsparameter beim Erwerb von vergleichbaren Gütern und 

Dienstleistungen als nicht überschreitbare Schwelle heranzuziehen;

- der Artkel 25, Punkt 1, Buchstabe b, Absatz 1 (Verhandlungsverfahren ohne vorherige 

Veröfentlichung) des Landesgesetzes vom 17. Dezember 2015, Nr. 16, regelt die Anschafung von 

urheberechtlichen Produkten;

- das Landesgesetz vom 29. Juni 2000, Nr.12, in geltender Fassung, über die Autonomie der Schulen;

- der Titel II des Dekretes des Landeshauptmannes vom 13. Oktober 2017, Nr. 38, über die 

Geschäfstätgkeit der Schulen

und bestmmt den Abschluss des Vertrages für die Beschafung folgender Lieferungen oder 

Dienstleistungen:

grgleom2915



Autonome Provinz Bozen - Südtirol

Klassisches Sprachen- und Kunstgymnasium Bozen

Armando-Diaz-Str. 34

39100 Bozen

Provincia Autonoma di Bolzano - Alto Adige

Liceo classico, linguistico ed artistico Bolzano

Via Armando Diaz 34

39100 Bolzano

Gegenstand:

Vertragspartner:

Voraussichtlicher Preis:

Begründung für die Lieferung oder die 

Dienstleistung:

Verbrauchsmaterialien für 3D-Drucker

Begründung der Auswahl des Vertragspartners:

Schulbedarf - Klaus Plaschke

 € 726,90

 €886,82

 €159,92

Die Lieferung oder die Dienstleistung wird über eine Konvention des Landes angekauft.

Die Lieferung oder die Dienstleistung befindet sich in einer Konvention des Landes, kann aber über einen 

anderen Anbieter günstiger angekauft werden

Die Lieferung oder die Dienstleistung befindet sich in einer Konvention des Landes, diese entspricht aber nicht 

den qualitativen oder quantitativen Bedürfnissen

X Die Lieferung oder die Dienstleistung befindet sich in keiner Konvention des Landes.

Die Referenz- oder Richtpreise des Landes sind höher als jener des ausgewählten Vertragspartners

Es gibt keinen Referenz- oder Richtpreis des Landes.

Der Vertragspartner wird durch eine angemessene Marktanalyse ermittelt (die Ergebnisse der Marktanalyse 

aufbewahren).

X Anderes:

siehe Begründung

festgestellt, dass die ausgewählte Firma bzw. die eingeladenen Firmen die allgemeinen Voraussetzungen erfüllt/erfüllen.

Die Schulführungskraft

(gezeichnet mit digitaler Unterschrift)

Martina Adami

Ermächtgung betrefend den Abschluss eines direkten Vertrages für Lieferungen und Dienstleistungen gemäß 

dem Kodex der Verträge

fortlaufende Nr.: vom: 05.03.2026 22

grgleom2916



Autonome Provinz Bozen - Südtirol

Klassisches Sprachen- und Kunstgymnasium Bozen

Armando-Diaz-Str. 34

39100 Bozen

Provincia Autonoma di Bolzano - Alto Adige

Liceo classico, linguistico ed artistico Bolzano

Via Armando Diaz 34

39100 Bolzano

Die Schulführungskraf hat in folgende Rechtsvorschrifen Einsicht genommen:

- der Artkel 32, Absatz 2 des Legislatvdekretes vom 18. April 2016, Nr. 50, in geltender Fassung (Kodex 

der öfentlichen Verträge), legt fest, dass die Vergabestellen vor dem Beginn eines Vergabeverfahrens, im 

Einklang mit ihrer Rechtsordnung, schriflich festlegen, einen Vertrag abzuschließen, führen in diesem 

Zusammenhang die wesentlichen Elemente des Vertrages und die Kriterien für die Auswahl der 

Vertragspartner an und sehen eine vereinfachte Form der Festlegung für den Abschluss eines direkten 

Vertrages vor;

- der Artkel 36, Absatz 2, Buchstabe a) des Legislatvdekretes vom18. April 2016, Nr. 50, sieht vor, dass 

Aufräge unter 40.000,00 Euro mitels Direktvergabe vergeben werden können;

- der Artkel 5, Absatz 6 des Landesgesetzes vom 17. Dezember 2015, Nr. 16, verpfichtet auch die 

Schulen auf die Vereinbarungen des Landes (Agentur für öfentliche Verträge) zurückzugreifen oder die 

vorgegebenen Preis- und Qualitätsparameter beim Erwerb von vergleichbaren Gütern und 

Dienstleistungen als nicht überschreitbare Schwelle heranzuziehen;

- der Artkel 25, Punkt 1, Buchstabe b, Absatz 1 (Verhandlungsverfahren ohne vorherige 

Veröfentlichung) des Landesgesetzes vom 17. Dezember 2015, Nr. 16, regelt die Anschafung von 

urheberechtlichen Produkten;

- das Landesgesetz vom 29. Juni 2000, Nr.12, in geltender Fassung, über die Autonomie der Schulen;

- der Titel II des Dekretes des Landeshauptmannes vom 13. Oktober 2017, Nr. 38, über die 

Geschäfstätgkeit der Schulen

und bestmmt den Abschluss des Vertrages für die Beschafung folgender Lieferungen oder 

Dienstleistungen:

Gegenstand:

Vertragspartner:

Voraussichtlicher Preis:

Begründung für die Lieferung oder die 

Dienstleistung:

Erasmus+-Aufenthalt in Šiauliai

Begründung der Auswahl des Vertragspartners:

Primus Touristik OHG des Silbernagl Anton & Co.

 € 14.153,00

 €14.153,00

 €0,00

Die Lieferung oder die Dienstleistung wird über eine Konvention des Landes angekauft.

Die Lieferung oder die Dienstleistung befindet sich in einer Konvention des Landes, kann aber über einen 

anderen Anbieter günstiger angekauft werden

Die Lieferung oder die Dienstleistung befindet sich in einer Konvention des Landes, diese entspricht aber nicht 

den qualitativen oder quantitativen Bedürfnissen

X Die Lieferung oder die Dienstleistung befindet sich in keiner Konvention des Landes.

Die Referenz- oder Richtpreise des Landes sind höher als jener des ausgewählten Vertragspartners

Es gibt keinen Referenz- oder Richtpreis des Landes.

Der Vertragspartner wird durch eine angemessene Marktanalyse ermittelt (die Ergebnisse der Marktanalyse 

aufbewahren).

X Anderes:

siehe Begründung
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Autonome Provinz Bozen - Südtirol

Klassisches Sprachen- und Kunstgymnasium Bozen

Armando-Diaz-Str. 34

39100 Bozen

Provincia Autonoma di Bolzano - Alto Adige

Liceo classico, linguistico ed artistico Bolzano

Via Armando Diaz 34

39100 Bolzano

festgestellt, dass die ausgewählte Firma bzw. die eingeladenen Firmen die allgemeinen Voraussetzungen erfüllt/erfüllen.

Die Schulführungskraft

(gezeichnet mit digitaler Unterschrift)

Martina Adami

Ermächtgung betrefend den Abschluss eines direkten Vertrages für Lieferungen und Dienstleistungen gemäß 

dem Kodex der Verträge

fortlaufende Nr.: vom: 04.02.2026 13

Die Schulführungskraf hat in folgende Rechtsvorschrifen Einsicht genommen:

- der Artkel 32, Absatz 2 des Legislatvdekretes vom 18. April 2016, Nr. 50, in geltender Fassung (Kodex 

der öfentlichen Verträge), legt fest, dass die Vergabestellen vor dem Beginn eines Vergabeverfahrens, im 

Einklang mit ihrer Rechtsordnung, schriflich festlegen, einen Vertrag abzuschließen, führen in diesem 

Zusammenhang die wesentlichen Elemente des Vertrages und die Kriterien für die Auswahl der 

Vertragspartner an und sehen eine vereinfachte Form der Festlegung für den Abschluss eines direkten 

Vertrages vor;

- der Artkel 36, Absatz 2, Buchstabe a) des Legislatvdekretes vom18. April 2016, Nr. 50, sieht vor, dass 

Aufräge unter 40.000,00 Euro mitels Direktvergabe vergeben werden können;

- der Artkel 5, Absatz 6 des Landesgesetzes vom 17. Dezember 2015, Nr. 16, verpfichtet auch die 

Schulen auf die Vereinbarungen des Landes (Agentur für öfentliche Verträge) zurückzugreifen oder die 

vorgegebenen Preis- und Qualitätsparameter beim Erwerb von vergleichbaren Gütern und 

Dienstleistungen als nicht überschreitbare Schwelle heranzuziehen;

- der Artkel 25, Punkt 1, Buchstabe b, Absatz 1 (Verhandlungsverfahren ohne vorherige 

Veröfentlichung) des Landesgesetzes vom 17. Dezember 2015, Nr. 16, regelt die Anschafung von 

urheberechtlichen Produkten;

- das Landesgesetz vom 29. Juni 2000, Nr.12, in geltender Fassung, über die Autonomie der Schulen;

- der Titel II des Dekretes des Landeshauptmannes vom 13. Oktober 2017, Nr. 38, über die 

Geschäfstätgkeit der Schulen

und bestmmt den Abschluss des Vertrages für die Beschafung folgender Lieferungen oder 

Dienstleistungen:

Gegenstand:

Vertragspartner:

Voraussichtlicher Preis:

Begründung für die Lieferung oder die 

Dienstleistung:

Büro- und Verbrauchsmaterial

Begründung der Auswahl des Vertragspartners:

Loeff System GmbH

Die Ware/Die Dienstleistung wurde über den elektronischen Markt 

Südtirols (EMS) angekauft.

 € 34,40

 €41,97

 €7,57

X Die Lieferung oder die Dienstleistung wird über eine Konvention des Landes angekauft.

Die Lieferung oder die Dienstleistung befindet sich in einer Konvention des Landes, kann aber über einen 

anderen Anbieter günstiger angekauft werden

Die Lieferung oder die Dienstleistung befindet sich in einer Konvention des Landes, diese entspricht aber nicht 

den qualitativen oder quantitativen Bedürfnissen
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Autonome Provinz Bozen - Südtirol

Klassisches Sprachen- und Kunstgymnasium Bozen

Armando-Diaz-Str. 34

39100 Bozen

Provincia Autonoma di Bolzano - Alto Adige

Liceo classico, linguistico ed artistico Bolzano

Via Armando Diaz 34

39100 Bolzano

Die Lieferung oder die Dienstleistung befindet sich in keiner Konvention des Landes.

Die Referenz- oder Richtpreise des Landes sind höher als jener des ausgewählten Vertragspartners

Es gibt keinen Referenz- oder Richtpreis des Landes.

Der Vertragspartner wird durch eine angemessene Marktanalyse ermittelt (die Ergebnisse der Marktanalyse 

aufbewahren).

Anderes:

festgestellt, dass die ausgewählte Firma bzw. die eingeladenen Firmen die allgemeinen Voraussetzungen erfüllt/erfüllen.

Die Schulführungskraft

(gezeichnet mit digitaler Unterschrift)

Martina Adami

Ermächtgung betrefend den Abschluss eines direkten Vertrages für Lieferungen und Dienstleistungen gemäß 

dem Kodex der Verträge

fortlaufende Nr.: vom: 13.01.2026 5

Die Schulführungskraf hat in folgende Rechtsvorschrifen Einsicht genommen:

- der Artkel 32, Absatz 2 des Legislatvdekretes vom 18. April 2016, Nr. 50, in geltender Fassung (Kodex 

der öfentlichen Verträge), legt fest, dass die Vergabestellen vor dem Beginn eines Vergabeverfahrens, im 

Einklang mit ihrer Rechtsordnung, schriflich festlegen, einen Vertrag abzuschließen, führen in diesem 

Zusammenhang die wesentlichen Elemente des Vertrages und die Kriterien für die Auswahl der 

Vertragspartner an und sehen eine vereinfachte Form der Festlegung für den Abschluss eines direkten 

Vertrages vor;

- der Artkel 36, Absatz 2, Buchstabe a) des Legislatvdekretes vom18. April 2016, Nr. 50, sieht vor, dass 

Aufräge unter 40.000,00 Euro mitels Direktvergabe vergeben werden können;

- der Artkel 5, Absatz 6 des Landesgesetzes vom 17. Dezember 2015, Nr. 16, verpfichtet auch die 

Schulen auf die Vereinbarungen des Landes (Agentur für öfentliche Verträge) zurückzugreifen oder die 

vorgegebenen Preis- und Qualitätsparameter beim Erwerb von vergleichbaren Gütern und 

Dienstleistungen als nicht überschreitbare Schwelle heranzuziehen;

- der Artkel 25, Punkt 1, Buchstabe b, Absatz 1 (Verhandlungsverfahren ohne vorherige 

Veröfentlichung) des Landesgesetzes vom 17. Dezember 2015, Nr. 16, regelt die Anschafung von 

urheberechtlichen Produkten;

- das Landesgesetz vom 29. Juni 2000, Nr.12, in geltender Fassung, über die Autonomie der Schulen;

- der Titel II des Dekretes des Landeshauptmannes vom 13. Oktober 2017, Nr. 38, über die 

Geschäfstätgkeit der Schulen

und bestmmt den Abschluss des Vertrages für die Beschafung folgender Lieferungen oder 

Dienstleistungen:
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Autonome Provinz Bozen - Südtirol

Klassisches Sprachen- und Kunstgymnasium Bozen

Armando-Diaz-Str. 34

39100 Bozen

Provincia Autonoma di Bolzano - Alto Adige

Liceo classico, linguistico ed artistico Bolzano

Via Armando Diaz 34

39100 Bolzano

Gegenstand:

Vertragspartner:

Voraussichtlicher Preis:

Begründung für die Lieferung oder die 

Dienstleistung:

Weiterbildungsprojekt zum Thema Autismus

Begründung der Auswahl des Vertragspartners:

Il Cerchio - Der Kreis Società Cooperativa Sociale

 € 440,00

 €462,00

 €22,00

Die Lieferung oder die Dienstleistung wird über eine Konvention des Landes angekauft.

Die Lieferung oder die Dienstleistung befindet sich in einer Konvention des Landes, kann aber über einen 

anderen Anbieter günstiger angekauft werden

Die Lieferung oder die Dienstleistung befindet sich in einer Konvention des Landes, diese entspricht aber nicht 

den qualitativen oder quantitativen Bedürfnissen

X Die Lieferung oder die Dienstleistung befindet sich in keiner Konvention des Landes.

Die Referenz- oder Richtpreise des Landes sind höher als jener des ausgewählten Vertragspartners

Es gibt keinen Referenz- oder Richtpreis des Landes.

Der Vertragspartner wird durch eine angemessene Marktanalyse ermittelt (die Ergebnisse der Marktanalyse 

aufbewahren).

X Anderes:

siehe Begründung

festgestellt, dass die ausgewählte Firma bzw. die eingeladenen Firmen die allgemeinen Voraussetzungen erfüllt/erfüllen.

Die Schulführungskraft

(gezeichnet mit digitaler Unterschrift)

Martina Adami

Ermächtgung betrefend den Abschluss eines direkten Vertrages für Lieferungen und Dienstleistungen gemäß 

dem Kodex der Verträge

fortlaufende Nr.: vom: 08.01.2026 1
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Autonome Provinz Bozen - Südtirol

Klassisches Sprachen- und Kunstgymnasium Bozen

Armando-Diaz-Str. 34

39100 Bozen

Provincia Autonoma di Bolzano - Alto Adige

Liceo classico, linguistico ed artistico Bolzano

Via Armando Diaz 34

39100 Bolzano

Die Schulführungskraf hat in folgende Rechtsvorschrifen Einsicht genommen:

- der Artkel 32, Absatz 2 des Legislatvdekretes vom 18. April 2016, Nr. 50, in geltender Fassung (Kodex 

der öfentlichen Verträge), legt fest, dass die Vergabestellen vor dem Beginn eines Vergabeverfahrens, im 

Einklang mit ihrer Rechtsordnung, schriflich festlegen, einen Vertrag abzuschließen, führen in diesem 

Zusammenhang die wesentlichen Elemente des Vertrages und die Kriterien für die Auswahl der 

Vertragspartner an und sehen eine vereinfachte Form der Festlegung für den Abschluss eines direkten 

Vertrages vor;

- der Artkel 36, Absatz 2, Buchstabe a) des Legislatvdekretes vom18. April 2016, Nr. 50, sieht vor, dass 

Aufräge unter 40.000,00 Euro mitels Direktvergabe vergeben werden können;

- der Artkel 5, Absatz 6 des Landesgesetzes vom 17. Dezember 2015, Nr. 16, verpfichtet auch die 

Schulen auf die Vereinbarungen des Landes (Agentur für öfentliche Verträge) zurückzugreifen oder die 

vorgegebenen Preis- und Qualitätsparameter beim Erwerb von vergleichbaren Gütern und 

Dienstleistungen als nicht überschreitbare Schwelle heranzuziehen;

- der Artkel 25, Punkt 1, Buchstabe b, Absatz 1 (Verhandlungsverfahren ohne vorherige 

Veröfentlichung) des Landesgesetzes vom 17. Dezember 2015, Nr. 16, regelt die Anschafung von 

urheberechtlichen Produkten;

- das Landesgesetz vom 29. Juni 2000, Nr.12, in geltender Fassung, über die Autonomie der Schulen;

- der Titel II des Dekretes des Landeshauptmannes vom 13. Oktober 2017, Nr. 38, über die 

Geschäfstätgkeit der Schulen

und bestmmt den Abschluss des Vertrages für die Beschafung folgender Lieferungen oder 

Dienstleistungen:

Gegenstand:

Vertragspartner:

Voraussichtlicher Preis:

Begründung für die Lieferung oder die 

Dienstleistung:

Bibliotheksbücher

Begründung der Auswahl des Vertragspartners:

Athesia Buch GmbH

 € 267,48

 €267,48

 €0,00

Die Lieferung oder die Dienstleistung wird über eine Konvention des Landes angekauft.

Die Lieferung oder die Dienstleistung befindet sich in einer Konvention des Landes, kann aber über einen 

anderen Anbieter günstiger angekauft werden

Die Lieferung oder die Dienstleistung befindet sich in einer Konvention des Landes, diese entspricht aber nicht 

den qualitativen oder quantitativen Bedürfnissen

X Die Lieferung oder die Dienstleistung befindet sich in keiner Konvention des Landes.

Die Referenz- oder Richtpreise des Landes sind höher als jener des ausgewählten Vertragspartners

Es gibt keinen Referenz- oder Richtpreis des Landes.

Der Vertragspartner wird durch eine angemessene Marktanalyse ermittelt (die Ergebnisse der Marktanalyse 

aufbewahren).

X Anderes:

siehe Begründung
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Autonome Provinz Bozen - Südtirol

Klassisches Sprachen- und Kunstgymnasium Bozen

Armando-Diaz-Str. 34

39100 Bozen

Provincia Autonoma di Bolzano - Alto Adige

Liceo classico, linguistico ed artistico Bolzano

Via Armando Diaz 34

39100 Bolzano

festgestellt, dass die ausgewählte Firma bzw. die eingeladenen Firmen die allgemeinen Voraussetzungen erfüllt/erfüllen.

Die Schulführungskraft

(gezeichnet mit digitaler Unterschrift)

Martina Adami

Ermächtgung betrefend den Abschluss eines direkten Vertrages für Lieferungen und Dienstleistungen gemäß 

dem Kodex der Verträge

fortlaufende Nr.: vom: 14.01.2026 7

Die Schulführungskraf hat in folgende Rechtsvorschrifen Einsicht genommen:

- der Artkel 32, Absatz 2 des Legislatvdekretes vom 18. April 2016, Nr. 50, in geltender Fassung (Kodex 

der öfentlichen Verträge), legt fest, dass die Vergabestellen vor dem Beginn eines Vergabeverfahrens, im 

Einklang mit ihrer Rechtsordnung, schriflich festlegen, einen Vertrag abzuschließen, führen in diesem 

Zusammenhang die wesentlichen Elemente des Vertrages und die Kriterien für die Auswahl der 

Vertragspartner an und sehen eine vereinfachte Form der Festlegung für den Abschluss eines direkten 

Vertrages vor;

- der Artkel 36, Absatz 2, Buchstabe a) des Legislatvdekretes vom18. April 2016, Nr. 50, sieht vor, dass 

Aufräge unter 40.000,00 Euro mitels Direktvergabe vergeben werden können;

- der Artkel 5, Absatz 6 des Landesgesetzes vom 17. Dezember 2015, Nr. 16, verpfichtet auch die 

Schulen auf die Vereinbarungen des Landes (Agentur für öfentliche Verträge) zurückzugreifen oder die 

vorgegebenen Preis- und Qualitätsparameter beim Erwerb von vergleichbaren Gütern und 

Dienstleistungen als nicht überschreitbare Schwelle heranzuziehen;

- der Artkel 25, Punkt 1, Buchstabe b, Absatz 1 (Verhandlungsverfahren ohne vorherige 

Veröfentlichung) des Landesgesetzes vom 17. Dezember 2015, Nr. 16, regelt die Anschafung von 

urheberechtlichen Produkten;

- das Landesgesetz vom 29. Juni 2000, Nr.12, in geltender Fassung, über die Autonomie der Schulen;

- der Titel II des Dekretes des Landeshauptmannes vom 13. Oktober 2017, Nr. 38, über die 

Geschäfstätgkeit der Schulen

und bestmmt den Abschluss des Vertrages für die Beschafung folgender Lieferungen oder 

Dienstleistungen:

Gegenstand:

Vertragspartner:

Voraussichtlicher Preis:

Begründung für die Lieferung oder die 

Dienstleistung:

Erasmus+-Aufenthalt in Zlaté Moravce

Begründung der Auswahl des Vertragspartners:

Primus Touristik OHG des Silbernagl Anton & Co.

 € 4.160,00

 €4.160,00

 €0,00

Die Lieferung oder die Dienstleistung wird über eine Konvention des Landes angekauft.

Die Lieferung oder die Dienstleistung befindet sich in einer Konvention des Landes, kann aber über einen 

anderen Anbieter günstiger angekauft werden

Die Lieferung oder die Dienstleistung befindet sich in einer Konvention des Landes, diese entspricht aber nicht 

den qualitativen oder quantitativen Bedürfnissen
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Autonome Provinz Bozen - Südtirol

Klassisches Sprachen- und Kunstgymnasium Bozen

Armando-Diaz-Str. 34

39100 Bozen

Provincia Autonoma di Bolzano - Alto Adige

Liceo classico, linguistico ed artistico Bolzano

Via Armando Diaz 34

39100 Bolzano

X Die Lieferung oder die Dienstleistung befindet sich in keiner Konvention des Landes.

Die Referenz- oder Richtpreise des Landes sind höher als jener des ausgewählten Vertragspartners

Es gibt keinen Referenz- oder Richtpreis des Landes.

Der Vertragspartner wird durch eine angemessene Marktanalyse ermittelt (die Ergebnisse der Marktanalyse 

aufbewahren).

X Anderes:

siehe Begründung

festgestellt, dass die ausgewählte Firma bzw. die eingeladenen Firmen die allgemeinen Voraussetzungen erfüllt/erfüllen.

Die Schulführungskraft

(gezeichnet mit digitaler Unterschrift)

Martina Adami

Ermächtgung betrefend den Abschluss eines direkten Vertrages für Lieferungen und Dienstleistungen gemäß 

dem Kodex der Verträge

fortlaufende Nr.: vom: 24.02.2026 19

Die Schulführungskraf hat in folgende Rechtsvorschrifen Einsicht genommen:

- der Artkel 32, Absatz 2 des Legislatvdekretes vom 18. April 2016, Nr. 50, in geltender Fassung (Kodex 

der öfentlichen Verträge), legt fest, dass die Vergabestellen vor dem Beginn eines Vergabeverfahrens, im 

Einklang mit ihrer Rechtsordnung, schriflich festlegen, einen Vertrag abzuschließen, führen in diesem 

Zusammenhang die wesentlichen Elemente des Vertrages und die Kriterien für die Auswahl der 

Vertragspartner an und sehen eine vereinfachte Form der Festlegung für den Abschluss eines direkten 

Vertrages vor;

- der Artkel 36, Absatz 2, Buchstabe a) des Legislatvdekretes vom18. April 2016, Nr. 50, sieht vor, dass 

Aufräge unter 40.000,00 Euro mitels Direktvergabe vergeben werden können;

- der Artkel 5, Absatz 6 des Landesgesetzes vom 17. Dezember 2015, Nr. 16, verpfichtet auch die 

Schulen auf die Vereinbarungen des Landes (Agentur für öfentliche Verträge) zurückzugreifen oder die 

vorgegebenen Preis- und Qualitätsparameter beim Erwerb von vergleichbaren Gütern und 

Dienstleistungen als nicht überschreitbare Schwelle heranzuziehen;

- der Artkel 25, Punkt 1, Buchstabe b, Absatz 1 (Verhandlungsverfahren ohne vorherige 

Veröfentlichung) des Landesgesetzes vom 17. Dezember 2015, Nr. 16, regelt die Anschafung von 

urheberechtlichen Produkten;

- das Landesgesetz vom 29. Juni 2000, Nr.12, in geltender Fassung, über die Autonomie der Schulen;

- der Titel II des Dekretes des Landeshauptmannes vom 13. Oktober 2017, Nr. 38, über die 

Geschäfstätgkeit der Schulen

und bestmmt den Abschluss des Vertrages für die Beschafung folgender Lieferungen oder 

Dienstleistungen:
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Autonome Provinz Bozen - Südtirol

Klassisches Sprachen- und Kunstgymnasium Bozen

Armando-Diaz-Str. 34

39100 Bozen

Provincia Autonoma di Bolzano - Alto Adige

Liceo classico, linguistico ed artistico Bolzano

Via Armando Diaz 34

39100 Bolzano

Gegenstand:

Vertragspartner:

Voraussichtlicher Preis:

Begründung für die Lieferung oder die 

Dienstleistung:

Fotolabor-Zubehör

Begründung der Auswahl des Vertragspartners:

Intervaria KG des Laimer Andreas & Co.

 € 1.316,00

 €1.605,52

 €289,52

Die Lieferung oder die Dienstleistung wird über eine Konvention des Landes angekauft.

Die Lieferung oder die Dienstleistung befindet sich in einer Konvention des Landes, kann aber über einen 

anderen Anbieter günstiger angekauft werden

Die Lieferung oder die Dienstleistung befindet sich in einer Konvention des Landes, diese entspricht aber nicht 

den qualitativen oder quantitativen Bedürfnissen

X Die Lieferung oder die Dienstleistung befindet sich in keiner Konvention des Landes.

Die Referenz- oder Richtpreise des Landes sind höher als jener des ausgewählten Vertragspartners

Es gibt keinen Referenz- oder Richtpreis des Landes.

X Der Vertragspartner wird durch eine angemessene Marktanalyse ermittelt (die Ergebnisse der Marktanalyse 

aufbewahren).

X Anderes:

siehe Begründung

festgestellt, dass die ausgewählte Firma bzw. die eingeladenen Firmen die allgemeinen Voraussetzungen erfüllt/erfüllen.

Die Schulführungskraft

(gezeichnet mit digitaler Unterschrift)

Martina Adami

Ermächtgung betrefend den Abschluss eines direkten Vertrages für Lieferungen und Dienstleistungen gemäß 

dem Kodex der Verträge

fortlaufende Nr.: vom: 17.02.2026 18
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Autonome Provinz Bozen - Südtirol

Klassisches Sprachen- und Kunstgymnasium Bozen

Armando-Diaz-Str. 34

39100 Bozen

Provincia Autonoma di Bolzano - Alto Adige

Liceo classico, linguistico ed artistico Bolzano

Via Armando Diaz 34

39100 Bolzano

Die Schulführungskraf hat in folgende Rechtsvorschrifen Einsicht genommen:

- der Artkel 32, Absatz 2 des Legislatvdekretes vom 18. April 2016, Nr. 50, in geltender Fassung (Kodex 

der öfentlichen Verträge), legt fest, dass die Vergabestellen vor dem Beginn eines Vergabeverfahrens, im 

Einklang mit ihrer Rechtsordnung, schriflich festlegen, einen Vertrag abzuschließen, führen in diesem 

Zusammenhang die wesentlichen Elemente des Vertrages und die Kriterien für die Auswahl der 

Vertragspartner an und sehen eine vereinfachte Form der Festlegung für den Abschluss eines direkten 

Vertrages vor;

- der Artkel 36, Absatz 2, Buchstabe a) des Legislatvdekretes vom18. April 2016, Nr. 50, sieht vor, dass 

Aufräge unter 40.000,00 Euro mitels Direktvergabe vergeben werden können;

- der Artkel 5, Absatz 6 des Landesgesetzes vom 17. Dezember 2015, Nr. 16, verpfichtet auch die 

Schulen auf die Vereinbarungen des Landes (Agentur für öfentliche Verträge) zurückzugreifen oder die 

vorgegebenen Preis- und Qualitätsparameter beim Erwerb von vergleichbaren Gütern und 

Dienstleistungen als nicht überschreitbare Schwelle heranzuziehen;

- der Artkel 25, Punkt 1, Buchstabe b, Absatz 1 (Verhandlungsverfahren ohne vorherige 

Veröfentlichung) des Landesgesetzes vom 17. Dezember 2015, Nr. 16, regelt die Anschafung von 

urheberechtlichen Produkten;

- das Landesgesetz vom 29. Juni 2000, Nr.12, in geltender Fassung, über die Autonomie der Schulen;

- der Titel II des Dekretes des Landeshauptmannes vom 13. Oktober 2017, Nr. 38, über die 

Geschäfstätgkeit der Schulen

und bestmmt den Abschluss des Vertrages für die Beschafung folgender Lieferungen oder 

Dienstleistungen:

Gegenstand:

Vertragspartner:

Voraussichtlicher Preis:

Begründung für die Lieferung oder die 

Dienstleistung:

Druckerpatronen/Toner

Begründung der Auswahl des Vertragspartners:

Loeff System GmbH

 € 3.678,00

 €4.487,16

 €809,16

Die Lieferung oder die Dienstleistung wird über eine Konvention des Landes angekauft.

Die Lieferung oder die Dienstleistung befindet sich in einer Konvention des Landes, kann aber über einen 

anderen Anbieter günstiger angekauft werden

Die Lieferung oder die Dienstleistung befindet sich in einer Konvention des Landes, diese entspricht aber nicht 

den qualitativen oder quantitativen Bedürfnissen

X Die Lieferung oder die Dienstleistung befindet sich in keiner Konvention des Landes.

Die Referenz- oder Richtpreise des Landes sind höher als jener des ausgewählten Vertragspartners

Es gibt keinen Referenz- oder Richtpreis des Landes.

Der Vertragspartner wird durch eine angemessene Marktanalyse ermittelt (die Ergebnisse der Marktanalyse 

aufbewahren).

X Anderes:

siehe Begründung
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Autonome Provinz Bozen - Südtirol

Klassisches Sprachen- und Kunstgymnasium Bozen

Armando-Diaz-Str. 34

39100 Bozen

Provincia Autonoma di Bolzano - Alto Adige

Liceo classico, linguistico ed artistico Bolzano

Via Armando Diaz 34

39100 Bolzano

festgestellt, dass die ausgewählte Firma bzw. die eingeladenen Firmen die allgemeinen Voraussetzungen erfüllt/erfüllen.

Die Schulführungskraft

(gezeichnet mit digitaler Unterschrift)

Martina Adami

Ermächtgung betrefend den Abschluss eines direkten Vertrages für Lieferungen und Dienstleistungen gemäß 

dem Kodex der Verträge

fortlaufende Nr.: vom: 05.02.2026 14

Die Schulführungskraf hat in folgende Rechtsvorschrifen Einsicht genommen:

- der Artkel 32, Absatz 2 des Legislatvdekretes vom 18. April 2016, Nr. 50, in geltender Fassung (Kodex 

der öfentlichen Verträge), legt fest, dass die Vergabestellen vor dem Beginn eines Vergabeverfahrens, im 

Einklang mit ihrer Rechtsordnung, schriflich festlegen, einen Vertrag abzuschließen, führen in diesem 

Zusammenhang die wesentlichen Elemente des Vertrages und die Kriterien für die Auswahl der 

Vertragspartner an und sehen eine vereinfachte Form der Festlegung für den Abschluss eines direkten 

Vertrages vor;

- der Artkel 36, Absatz 2, Buchstabe a) des Legislatvdekretes vom18. April 2016, Nr. 50, sieht vor, dass 

Aufräge unter 40.000,00 Euro mitels Direktvergabe vergeben werden können;

- der Artkel 5, Absatz 6 des Landesgesetzes vom 17. Dezember 2015, Nr. 16, verpfichtet auch die 

Schulen auf die Vereinbarungen des Landes (Agentur für öfentliche Verträge) zurückzugreifen oder die 

vorgegebenen Preis- und Qualitätsparameter beim Erwerb von vergleichbaren Gütern und 

Dienstleistungen als nicht überschreitbare Schwelle heranzuziehen;

- der Artkel 25, Punkt 1, Buchstabe b, Absatz 1 (Verhandlungsverfahren ohne vorherige 

Veröfentlichung) des Landesgesetzes vom 17. Dezember 2015, Nr. 16, regelt die Anschafung von 

urheberechtlichen Produkten;

- das Landesgesetz vom 29. Juni 2000, Nr.12, in geltender Fassung, über die Autonomie der Schulen;

- der Titel II des Dekretes des Landeshauptmannes vom 13. Oktober 2017, Nr. 38, über die 

Geschäfstätgkeit der Schulen

und bestmmt den Abschluss des Vertrages für die Beschafung folgender Lieferungen oder 

Dienstleistungen:

Gegenstand:

Vertragspartner:

Voraussichtlicher Preis:

Begründung für die Lieferung oder die 

Dienstleistung:

Internetdienste

Begründung der Auswahl des Vertragspartners:

Retelit Digital Services S.p.a.

 € 500,00

 €610,00

 €110,00

Die Lieferung oder die Dienstleistung wird über eine Konvention des Landes angekauft.

Die Lieferung oder die Dienstleistung befindet sich in einer Konvention des Landes, kann aber über einen 

anderen Anbieter günstiger angekauft werden

Die Lieferung oder die Dienstleistung befindet sich in einer Konvention des Landes, diese entspricht aber nicht 

den qualitativen oder quantitativen Bedürfnissen
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X Die Lieferung oder die Dienstleistung befindet sich in keiner Konvention des Landes.

Die Referenz- oder Richtpreise des Landes sind höher als jener des ausgewählten Vertragspartners

Es gibt keinen Referenz- oder Richtpreis des Landes.

Der Vertragspartner wird durch eine angemessene Marktanalyse ermittelt (die Ergebnisse der Marktanalyse 

aufbewahren).

X Anderes:

siehe Begründung

festgestellt, dass die ausgewählte Firma bzw. die eingeladenen Firmen die allgemeinen Voraussetzungen erfüllt/erfüllen.

Die Schulführungskraft

(gezeichnet mit digitaler Unterschrift)

Martina Adami

Ermächtgung betrefend den Abschluss eines direkten Vertrages für Lieferungen und Dienstleistungen gemäß 

dem Kodex der Verträge

fortlaufende Nr.: vom: 14.01.2026 6

Die Schulführungskraf hat in folgende Rechtsvorschrifen Einsicht genommen:

- der Artkel 32, Absatz 2 des Legislatvdekretes vom 18. April 2016, Nr. 50, in geltender Fassung (Kodex 

der öfentlichen Verträge), legt fest, dass die Vergabestellen vor dem Beginn eines Vergabeverfahrens, im 

Einklang mit ihrer Rechtsordnung, schriflich festlegen, einen Vertrag abzuschließen, führen in diesem 

Zusammenhang die wesentlichen Elemente des Vertrages und die Kriterien für die Auswahl der 

Vertragspartner an und sehen eine vereinfachte Form der Festlegung für den Abschluss eines direkten 

Vertrages vor;

- der Artkel 36, Absatz 2, Buchstabe a) des Legislatvdekretes vom18. April 2016, Nr. 50, sieht vor, dass 

Aufräge unter 40.000,00 Euro mitels Direktvergabe vergeben werden können;

- der Artkel 5, Absatz 6 des Landesgesetzes vom 17. Dezember 2015, Nr. 16, verpfichtet auch die 

Schulen auf die Vereinbarungen des Landes (Agentur für öfentliche Verträge) zurückzugreifen oder die 

vorgegebenen Preis- und Qualitätsparameter beim Erwerb von vergleichbaren Gütern und 

Dienstleistungen als nicht überschreitbare Schwelle heranzuziehen;

- der Artkel 25, Punkt 1, Buchstabe b, Absatz 1 (Verhandlungsverfahren ohne vorherige 

Veröfentlichung) des Landesgesetzes vom 17. Dezember 2015, Nr. 16, regelt die Anschafung von 

urheberechtlichen Produkten;

- das Landesgesetz vom 29. Juni 2000, Nr.12, in geltender Fassung, über die Autonomie der Schulen;

- der Titel II des Dekretes des Landeshauptmannes vom 13. Oktober 2017, Nr. 38, über die 

Geschäfstätgkeit der Schulen

und bestmmt den Abschluss des Vertrages für die Beschafung folgender Lieferungen oder 

Dienstleistungen:
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Gegenstand:

Vertragspartner:

Voraussichtlicher Preis:

Begründung für die Lieferung oder die 

Dienstleistung:

Reinigungsmaterial/-ausrüstung

Begründung der Auswahl des Vertragspartners:

Ress Multiservices S.r.l.

 € 152,35

 €185,87

 €33,52

Die Lieferung oder die Dienstleistung wird über eine Konvention des Landes angekauft.

Die Lieferung oder die Dienstleistung befindet sich in einer Konvention des Landes, kann aber über einen 

anderen Anbieter günstiger angekauft werden

Die Lieferung oder die Dienstleistung befindet sich in einer Konvention des Landes, diese entspricht aber nicht 

den qualitativen oder quantitativen Bedürfnissen

X Die Lieferung oder die Dienstleistung befindet sich in keiner Konvention des Landes.

Die Referenz- oder Richtpreise des Landes sind höher als jener des ausgewählten Vertragspartners

Es gibt keinen Referenz- oder Richtpreis des Landes.

Der Vertragspartner wird durch eine angemessene Marktanalyse ermittelt (die Ergebnisse der Marktanalyse 

aufbewahren).

X Anderes:

siehe Begründung

festgestellt, dass die ausgewählte Firma bzw. die eingeladenen Firmen die allgemeinen Voraussetzungen erfüllt/erfüllen.

Die Schulführungskraft

(gezeichnet mit digitaler Unterschrift)

Martina Adami

Ermächtgung betrefend den Abschluss eines direkten Vertrages für Lieferungen und Dienstleistungen gemäß 

dem Kodex der Verträge

fortlaufende Nr.: vom: 09.01.2026 2
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Die Schulführungskraf hat in folgende Rechtsvorschrifen Einsicht genommen:

- der Artkel 32, Absatz 2 des Legislatvdekretes vom 18. April 2016, Nr. 50, in geltender Fassung (Kodex 

der öfentlichen Verträge), legt fest, dass die Vergabestellen vor dem Beginn eines Vergabeverfahrens, im 

Einklang mit ihrer Rechtsordnung, schriflich festlegen, einen Vertrag abzuschließen, führen in diesem 

Zusammenhang die wesentlichen Elemente des Vertrages und die Kriterien für die Auswahl der 

Vertragspartner an und sehen eine vereinfachte Form der Festlegung für den Abschluss eines direkten 

Vertrages vor;

- der Artkel 36, Absatz 2, Buchstabe a) des Legislatvdekretes vom18. April 2016, Nr. 50, sieht vor, dass 

Aufräge unter 40.000,00 Euro mitels Direktvergabe vergeben werden können;

- der Artkel 5, Absatz 6 des Landesgesetzes vom 17. Dezember 2015, Nr. 16, verpfichtet auch die 

Schulen auf die Vereinbarungen des Landes (Agentur für öfentliche Verträge) zurückzugreifen oder die 

vorgegebenen Preis- und Qualitätsparameter beim Erwerb von vergleichbaren Gütern und 

Dienstleistungen als nicht überschreitbare Schwelle heranzuziehen;

- der Artkel 25, Punkt 1, Buchstabe b, Absatz 1 (Verhandlungsverfahren ohne vorherige 

Veröfentlichung) des Landesgesetzes vom 17. Dezember 2015, Nr. 16, regelt die Anschafung von 

urheberechtlichen Produkten;

- das Landesgesetz vom 29. Juni 2000, Nr.12, in geltender Fassung, über die Autonomie der Schulen;

- der Titel II des Dekretes des Landeshauptmannes vom 13. Oktober 2017, Nr. 38, über die 

Geschäfstätgkeit der Schulen

und bestmmt den Abschluss des Vertrages für die Beschafung folgender Lieferungen oder 

Dienstleistungen:

Gegenstand:

Vertragspartner:

Voraussichtlicher Preis:

Begründung für die Lieferung oder die 

Dienstleistung:

Jahresinspektion der Steigleitern und Absturzsicherung

Begründung der Auswahl des Vertragspartners:

Safety Professional GmbH

 € 380,00

 €463,60

 €83,60

Die Lieferung oder die Dienstleistung wird über eine Konvention des Landes angekauft.

Die Lieferung oder die Dienstleistung befindet sich in einer Konvention des Landes, kann aber über einen 

anderen Anbieter günstiger angekauft werden

Die Lieferung oder die Dienstleistung befindet sich in einer Konvention des Landes, diese entspricht aber nicht 

den qualitativen oder quantitativen Bedürfnissen

X Die Lieferung oder die Dienstleistung befindet sich in keiner Konvention des Landes.

Die Referenz- oder Richtpreise des Landes sind höher als jener des ausgewählten Vertragspartners

Es gibt keinen Referenz- oder Richtpreis des Landes.

Der Vertragspartner wird durch eine angemessene Marktanalyse ermittelt (die Ergebnisse der Marktanalyse 

aufbewahren).

X Anderes:

siehe Begründung
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festgestellt, dass die ausgewählte Firma bzw. die eingeladenen Firmen die allgemeinen Voraussetzungen erfüllt/erfüllen.

Die Schulführungskraft

(gezeichnet mit digitaler Unterschrift)

Martina Adami

Ermächtgung betrefend den Abschluss eines direkten Vertrages für Lieferungen und Dienstleistungen gemäß 

dem Kodex der Verträge

fortlaufende Nr.: vom: 15.01.2026 8

Die Schulführungskraf hat in folgende Rechtsvorschrifen Einsicht genommen:

- der Artkel 32, Absatz 2 des Legislatvdekretes vom 18. April 2016, Nr. 50, in geltender Fassung (Kodex 

der öfentlichen Verträge), legt fest, dass die Vergabestellen vor dem Beginn eines Vergabeverfahrens, im 

Einklang mit ihrer Rechtsordnung, schriflich festlegen, einen Vertrag abzuschließen, führen in diesem 

Zusammenhang die wesentlichen Elemente des Vertrages und die Kriterien für die Auswahl der 

Vertragspartner an und sehen eine vereinfachte Form der Festlegung für den Abschluss eines direkten 

Vertrages vor;

- der Artkel 36, Absatz 2, Buchstabe a) des Legislatvdekretes vom18. April 2016, Nr. 50, sieht vor, dass 

Aufräge unter 40.000,00 Euro mitels Direktvergabe vergeben werden können;

- der Artkel 5, Absatz 6 des Landesgesetzes vom 17. Dezember 2015, Nr. 16, verpfichtet auch die 

Schulen auf die Vereinbarungen des Landes (Agentur für öfentliche Verträge) zurückzugreifen oder die 

vorgegebenen Preis- und Qualitätsparameter beim Erwerb von vergleichbaren Gütern und 

Dienstleistungen als nicht überschreitbare Schwelle heranzuziehen;

- der Artkel 25, Punkt 1, Buchstabe b, Absatz 1 (Verhandlungsverfahren ohne vorherige 

Veröfentlichung) des Landesgesetzes vom 17. Dezember 2015, Nr. 16, regelt die Anschafung von 

urheberechtlichen Produkten;

- das Landesgesetz vom 29. Juni 2000, Nr.12, in geltender Fassung, über die Autonomie der Schulen;

- der Titel II des Dekretes des Landeshauptmannes vom 13. Oktober 2017, Nr. 38, über die 

Geschäfstätgkeit der Schulen

und bestmmt den Abschluss des Vertrages für die Beschafung folgender Lieferungen oder 

Dienstleistungen:

Gegenstand:

Vertragspartner:

Voraussichtlicher Preis:

Begründung für die Lieferung oder die 

Dienstleistung:

Exzenterschleifer

Begründung der Auswahl des Vertragspartners:

TopHaus AG

 € 139,00

 €169,58

 €30,58

Die Lieferung oder die Dienstleistung wird über eine Konvention des Landes angekauft.

Die Lieferung oder die Dienstleistung befindet sich in einer Konvention des Landes, kann aber über einen 

anderen Anbieter günstiger angekauft werden

Die Lieferung oder die Dienstleistung befindet sich in einer Konvention des Landes, diese entspricht aber nicht 

den qualitativen oder quantitativen Bedürfnissen
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X Die Lieferung oder die Dienstleistung befindet sich in keiner Konvention des Landes.

Die Referenz- oder Richtpreise des Landes sind höher als jener des ausgewählten Vertragspartners

Es gibt keinen Referenz- oder Richtpreis des Landes.

X Der Vertragspartner wird durch eine angemessene Marktanalyse ermittelt (die Ergebnisse der Marktanalyse 

aufbewahren).

X Anderes:

siehe Begründung

festgestellt, dass die ausgewählte Firma bzw. die eingeladenen Firmen die allgemeinen Voraussetzungen erfüllt/erfüllen.

Die Schulführungskraft

(gezeichnet mit digitaler Unterschrift)

Martina Adami
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